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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren 
zum Betreiben von mindestens zwei Fahrzeugen, die in 
einer Kolonne (4) steuerungsmäßig miteinander verbunden 
sind, mit einem Führungsfahrzeug (1) und mit mindestens 
einem Folgefahrzeug (2), wobei das Führungsfahrzeug (1) 
durch einen Fahrer (5) aktiv gesteuert wird oder ohne akti-
ven Fahrer (5) einen ausreichend hohen Automatisierungs-
grad aufweist.
Um das Betreiben von mindestens zwei Fahrzeugen in einer 
Kolonne (4) zu vereinfachen oder zu verbessern, wird das 
Folgefahrzeug (2) autonom so gesteuert, dass das Folge-
fahrzeug (2) dem Führungsfahrzeug (1) folgt, ohne dass 
sich in dem Folgefahrzeug (2) ein aktiver Fahrer befindet, 
wobei das Folgefahrzeug (2) einen im Vergleich mit dem 
Führungsfahrzeug (1) niedrigeren Automatisierungsgrad 
aufweist als das Führungsfahrzeug (1). 



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren, eine Soft-
warefunktion und ein Computerprogrammprodukt 
zum Betreiben von mindestens zwei Fahrzeugen, 
die in einer Kolonne steuerungsmäßig miteinander 
verbunden sind, mit einem Führungsfahrzeug und 
mit mindestens einem Folgefahrzeug, wobei das 
Führungsfahrzeug durch einen Fahrer aktiv 
gesteuert wird oder ohne aktiven Fahrer einen aus-
reichend hohen Automatisierungsgrad aufweist.

[0002] Aus der internationalen Offenlegungsschrift 
WO 2018/007725 A1 ist ein autonomes Ansteue-
rungsverfahren für ein Kraftfahrzeug bekannt, wobei 
ein Zielfahrzeug auswählbar ist und diesem in einem 
vordefinierten Abstand gefolgt werden kann. Die 
internationale Offenlegungsschrift 
WO 2018/207813 A1 offenbart ein Verfahren zum 
Kontrollieren eines Kraftfahrzeugs, wobei einem Ziel-
fahrzeug in einem vordefinierten Abstand gefolgt 
werden kann. Die deutsche Offenlegungsschrift 
DE 10 2018 210 192 A1 offenbart ein Verfahren 
zum Betreiben einer automatisierten Fahrzeug- 
Kolonne, wobei bei autonom fahrenden Kraftfahrzeu-
gen in der Kolonne bei einem Überholmanöver 
und/oder Einschermanöver eine Geschwindigkeits-
anpassung entsprechend eines festgelegten Ziel-
fahrzeugs erfolgt. Die deutsche Offenlegungsschrift 
DE 10 2006 021 177 A1 offenbart ein Verfahren zur 
Folgeregelung für ein Kraftfahrzeug, wobei ein Ziel-
fahrzeug festgelegt wird.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, das Betreiben 
von mindestens zwei Fahrzeugen, die in die in einer 
Kolonne steuerungsmäßig miteinander verbunden 
sind, mit einem Führungsfahrzeug und mit mindes-
tens einem Folgefahrzeug, wobei das Führungsfahr-
zeug durch einen Fahrer aktiv gesteuert wird oder 
ohne aktiven Fahrer einen ausreichend hohen Auto-
matisierungsgrad aufweist, zu vereinfachen oder zu 
verbessern.

[0004] Die Aufgabe ist bei einem Verfahren zum 
Betreiben von mindestens zwei Fahrzeugen, die in 
einer Kolonne steuerungsmäßig miteinander verbun-
den sind, mit einem Führungsfahrzeug und mit min-
destens einem Folgefahrzeug, wobei das Führungs-
fahrzeug durch einen Fahrer aktiv gesteuert wird 
oder ohne aktiven Fahrer einen ausreichend hohen 
Automatisierungsgrad aufweist, dadurch gelöst, 
dass das Folgefahrzeug autonom so gesteuert wird, 
dass das Folgefahrzeug dem Führungsfahrzeug 
folgt, ohne dass sich in dem Folgefahrzeug ein akti-
ver Fahrer befindet, wobei das Folgefahrzeug einen 
im Vergleich mit dem Führungsfahrzeug niedrigeren 
Automatisierungsgrad aufweist als das Führungs-
fahrzeug. Die steuerungsmäßige Verbindung zwi-
schen dem Führungsfahrzeug und dem Folgefahr-
zeug umfasst zum Beispiel eine drahtlose 

Datenverbindung oder Datenleitung. Die steuermä-
ßige Verbindung zwischen dem Folgefahrzeug und 
dem Führungsfahrzeug kann so oder so ähnlich aus-
geführt sein wie eine an sich bekannte elektronische 
Deichsel. Bei den Fahrzeugen handelt es sich vor-
zugsweise um Kraftfahrzeuge. Bei den Fahrzeugen 
kann es sich auch um Schienenfahrzeuge handeln. 
Es kann sich bei den Fahrzeugen aber auch um 
Schiffe oder Flugzeuge handeln, die in einer Kolonne 
mit einem Führungsfahrzeug und mindestens einem 
Folgefahrzeug betrieben werden. Das Führungsfahr-
zeug kann aktiv durch einen Fahrer gesteuert wer-
den. Das Führungsfahrzeug kann aber auch auto-
nom betrieben werden, wenn das Fahrzeug einen 
ausreichenden Automatisierungsgrad oder Automa-
tisierungslevel aufweist. Das Folgefahrzeug wird vor-
zugsweise auch autonom gesteuert. Allerdings kann 
das Folgefahrzeug einen niedrigeren Automatisie-
rungsgrad oder Automatisierungslevel aufweisen 
als fas Führungsfahrzeug. Durch das beanspruchte 
Verfahren wird die an sich bekannte elektronische 
Deichsel sozusagen durch eine virtuelle Abschlepp-
stange ersetzt. Das liefert unter anderem den Vorteil, 
dass im Folgefahrzeug kein aktiver Fahrer sitzen 
muss. Somit handelt es sich bei dem Folgefahrzeug 
um ein fahrerloses Folgefahrzeug. Die virtuelle 
Abschleppstange ermöglicht insbesondere die Dar-
stellung eines konventionellen Abschleppvorgangs 
mit einem Folgefahrzeug, das ohne reale Abschlepp-
stange mit dem Führungsfahrzeug gekoppelt ist. 
Normalerweise fährt das Folgefahrzeug hinter dem 
Führungsfahrzeug. Es sind jedoch auch Anwen-
dungsfälle denkbar, in denen das Führungsfahrzeug 
hinter dem Folgefahrzeug angeordnet ist.

[0005] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des 
Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, dass das 
Führungsfahrzeug aktiv von einem Fahrer gefahren 
wird. Über die virtuelle Abschleppstange kann das 
Folgefahrzeug so oder so ähnlich abgeschleppt wer-
den wie mit einer herkömmlichen Abschleppstange. 
Hauptunterschied ist, dass das Folgefahrzeug auto-
nom oder teilautonom gesteuert wird, insbesondere 
über das Führungsfahrzeug. Die steuerungsmäßige 
Verbindung zwischen dem Führungsfahrzeug und 
dem Folgefahrzeug ermöglicht insbesondere auch 
einen Schlüsselstart beziehungsweise eine Etablie-
rung der virtuellen Abschleppstange über eine fern-
gesteuerte Freigabe durch den Besitzer oder Eigen-
tümer des Folgefahrzeugs. Stattdessen kann auch 
ein entsprechendes Authentifizierungstool oder ein 
geeigneter Mechanismus verwendet werden.

[0006] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass das Führungsfahrzeug teilautonom oder auto-
nom gefahren wird. Dadurch ergeben sich vielfältige 
vorteilhafte Ausgestaltungen des beanspruchten 
Verfahrens. So kann ein Folgefahrzeug zum Beispiel 
ohne menschliches Zutun mit dem Führungsfahr-
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zeug, das einen ausreichend hohen Automatisie-
rungsgrad aufweist, von einem ersten Ort zu einem 
zweiten Ort abgeschleppt werden.

[0007] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass das Führungsfahrzeug in einem höheren Auto-
matisierungsgrad betrieben wird als das Folgefahr-
zeug. Durch den ausreichend hohen Automatisie-
rungsgrad beziehungsweise Automatisierungslevel 
des Führungsfahrzeugs kann auch beim Abschlep-
pen mit der virtuellen Abschleppstange ein ausreich-
ender Sicherheitsstandard gewahrt werden.

[0008] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass das Führungsfahrzeug zu einem Fahrzeugver-
bund mit einem definitiven Zielort gehört, zu welchem 
das Folgefahrzeug mit Hilfe des Führungsfahrzeugs 
geleitet und bei Bedarf geparkt wird. Der Fahrzeug-
verbund umfasst zum Beispiel ein Parkhaus, in wel-
chem das Folgefahrzeug geparkt werden soll. Bei 
dem Führungsfahrzeug kann es sich um einen Füh-
rungsroboter beziehungsweise ein Leitsystem des 
Parkhauses handeln. Der Fahrzeugverbund kann 
auch einen Parkplatz mit entsprechenden Parkflä-
chen umfassen, zu denen das Folgefahrzeug geleitet 
und auf denen das Folgefahrzeug geparkt wird. Das 
liefert unter anderem den Vorteil, dass auch her-
kömmliche Parkflächen oder Parkhäuser, die nicht 
mit einer Automatisierungsaktorik beziehungsweise 
Automatisierungssensorik ausgestattet sind, zum 
fahrerlosen Parken genutzt werden können. Ein Fol-
gefahrzeug mit einem niedrigen Automatisierungs-
grad beziehungsweise Automatisierungslevel kann 
gegebenenfalls auch komplett selbständig die letzten 
Meter zu einer Parkfläche oder in eine Parklücke fah-
ren, ohne dass dabei ein aktiver Fahrer direkt vor Ort 
sein muss.

[0009] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass das Führungsfahrzeug und das Folgefahrzeug 
zu einem Geschäftsbetrieb gehören, der ein 
Geschäftsfahrzeug als Folgefahrzeug durch das 
Führungsfahrzeug abholen und zu einem Zielort 
bringen lässt. Dadurch wird das Betreiben zum Bei-
spiel einer Mietwagenfirma erheblich vereinfacht. Bei 
dem Geschäftsbetrieb handelt es sich vorzugsweise 
um eine Mietwagenfirma oder um eine Transport-
firma. Bei dem Geschäftsfahrzeug handelt es sich 
vorzugsweise um einen Mietwagen, um ein Kunden-
fahrzeug oder um ein Logistikfahrzeug. Durch das 
beanspruchte Verfahren wird der Betrieb des 
Geschäftsbetriebs erheblich vereinfacht.

[0010] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass das Folgefahrzeug einen Defekt oder Mangel 
aufweist, der bei Bedarf behoben wird, bevor das 

Folgefahrzeug durch das Führungsfahrzeug virtuell 
abgeschleppt wird. Virtuell abgeschleppt bedeutet 
in diesem Zusammenhang, dass das Folgefahrzeug 
mit Hilfe der virtuellen Abschleppstange abge-
schleppt wird. Der Abschleppvorgang selbst ist 
natürlich real. Dieses Ausführungsbeispiel des Ver-
fahrens ist insbesondere dann von Vorteil, wenn 
zum Beispiel ein Elektrofahrzeug mit einer entlade-
nen Batterie, einem leeren Tank oder mit einem Rei-
fenschaden zunächst instandgesetzt beziehungs-
weise geladen werden muss, bevor der eigentliche 
Abschleppvorgang ausgeführt werden kann. Bei 
dem Defekt oder Mangel handelt es sich zum Bei-
spiel um einen defekten Reifen, um eine entladene 
Batterie oder um einen leeren Kraftstofftank. Der 
Defekt oder Mangel wird vorteilhaft durch ein ent-
sprechendes Diagnosesystem diagnostiziert. Ein 
Defekt oder Mangel, der ein Weiterfahren des Fahr-
zeugs verhindert, wird behoben. Danach wird die 
entsprechende Fehlermeldung gelöscht. Wenn der 
Defekt oder Mangel nicht behoben werden muss 
oder kann, wird das Folgefahrzeug durch das Füh-
rungsfahrzeug abgeschleppt. Auch hier kann es 
sich bei dem Fahrzeug um ein Elektrofahrzeug oder 
ein sonstiges Kraftfahrzeug handeln. Das bean-
spruchte Verfahren kann aber auch auf Wasserfahr-
zeuge, wie Schiffe, angewendet werden. Das bean-
spruchte Verfahren umfasst vorteilhaft auch einen 
Schlüsselstart beziehungsweise die Etablierung der 
virtuellen Abschleppstange mit Hilfe einer fernge-
steuerten Freigabe durch den Besitzer oder Eigentü-
mer des Fahrzeugs. Das beanspruchte Verfahren 
umfasst auch ein entsprechendes Authentifizie-
rungstool beziehungsweise einen in das Fahrzeug 
integrierten Mechanismus zur Authentifizierung, die 
vorteilhaft ferngesteuert ausgeführt werden kann. 
Das hat den Vorteil, dass der Fahrzeugbesitzer 
oder Fahrzeugeigentümer nicht vor Ort bei dem lie-
gengebliebenen Fahrzeug verweilen muss. Mängel 
oder Defekte, bei denen das Abschleppen mit der 
virtuellen Abschleppstange noch technisch sicher 
möglich ist, umfassen zum Beispiel Defekte an 
einer fahrzeuginternen Heizung, Lüftung, Klimaan-
lage, Reinigungsanlage, Sitzverstellanlage oder 
Lenkradverstellanlage. Es sind auch Fälle denkbar, 
in denen das Folgefahrzeug zum Beispiel einen 
Glasschaden, wie eine fehlende Scheibe, aufweist. 
Defekte oder Mängel, in denen ein Abschleppen mit 
der virtuellen Abschleppstange noch möglich ist, 
umfassen auch den Ausfall eines Anzeigesystems 
in dem Folgefahrzeug, wie einer Kombianzeige, 
oder den Ausfall eines Bediensystems in dem Folge-
fahrzeug.

[0011] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass das Führungsfahrzeug ein Wohnmobil ist, das 
einen Personenkraftwagen abschleppt, der das Fol-
gefahrzeug darstellt. Dadurch wird der technische 
Aufwand zum Mitschleppen des Personenkraftwa-
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gens erheblich reduziert. Darüber hinaus können 
sowohl der Fahrwiderstand als auch der Verbrauch 
des Wohnmobils mit dem abgeschleppten Personen-
kraftwagen durch den engen Schleppzustand redu-
ziert werden.

[0012] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass in dem Folgefahrzeug mindestens eine passive 
Person transportiert wird beziehungsweise werden 
kann. Passiv bedeutet im Hinblick auf die Person, 
dass die Person nicht aktiv am Fahrvorgang beteiligt 
ist. Die passive Person ist zum Beispiel fahruntüchtig 
oder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

[0013] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Soft-
warefunktion und/oder ein Computerprogrammpro-
dukt, auf welchem ein Computerprogrammcode 
abgespeichert ist, wobei der Computerprogrammc-
ode auf zumindest einem Computer derart ausführ-
bar ist, dass der zumindest eine Computer dazu ver-
anlasst ist, das vorab beschriebene Verfahren 
auszuführen, wobei zumindest einer der Computer 
ein Bordcomputer des Folgefahrzeugs ist, der zur 
Kommunikation mit einem Bordcomputer des Füh-
rungsfahrzeugs eingerichtet ist.

[0014] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung verschiedene Ausführungsbeispiele im 
Einzelnen beschrieben sind. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Fol-
gefahrzeugs, das über eine virtuelle Abschlepp-
stange abschleppmäßig mit einem Führungs-
fahrzeug verbunden ist, in welchem ein Fahrer 
sitzt; und

Fig. 2 die gleiche Darstellung wie in Fig. 1, 
wobei das Führungsfahrzeug ohne Fahrer 
betrieben wird.

[0015] In den Fig. 1 und 2 ist jeweils eine Kolonne 4 
mit einem Führungsfahrzeug 1 und einem Folgefahr-
zeug 2 schematisch dargestellt. Das Folgefahrzeug 
2 ist durch eine virtuelle Abschleppstange 3 so mit 
dem Führungsfahrzeug 1 verbunden, dass das Fol-
gefahrzeug 2 im Fahrbetrieb so oder so ähnlich von 
dem Führungsfahrzeug 1 abgeschleppt wird wie mit 
einer herkömmlichen Abschleppstange.

[0016] In Fig. 1 sitzt ein Fahrer 5 in dem Führungs-
fahrzeug 1. In Fig. 2 sitzt niemand in dem Führungs-
fahrzeug 1. In beiden Figuren sitzt niemand in dem 
Folgefahrzeug 2.

Bezugszeichen

1 Führungsfahrzeug

2 Folgefahrzeug

3 virtuelle Abschleppstange

4 Kolonne

5 Fahrer
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben von mindestens 
zwei Fahrzeugen, die in einer Kolonne (4) steuer-
ungsmäßig miteinander verbunden sind mit einem 
Führungsfahrzeug (1) und mit mindestens einem 
Folgefahrzeug (2), wobei das Führungsfahrzeug 
(1) durch einen Fahrer (5) aktiv gesteuert wird oder 
ohne aktiven Fahrer (5) einen ausreichend hohen 
Automatisierungsgrad aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Folgefahrzeug (2) autonom so 
gesteuert wird, dass das Folgefahrzeug (2) dem 
Führungsfahrzeug (1) folgt, ohne dass sich in dem 
Folgefahrzeug (2) ein aktiver Fahrer befindet, wobei 
das Folgefahrzeug (2) einen im Vergleich mit dem 
Führungsfahrzeug (1) niedrigeren Automatisie-
rungsgrad aufweist als das Führungsfahrzeug (1).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Führungsfahrzeug (1) 
aktiv von einem Fahrer (5) gefahren wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Führungsfahrzeug (1) teilautonom oder autonom 
gefahren wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Führungsfahrzeug (1) 
in einem höheren Automatisierungsgrad betrieben 
wird als das Folgefahrzeug (2) oder von einem akti-
ven Fahrer (5) gesteuert wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Führungsfahrzeug (1) 
zu einem Fahrzeugverbund mit einem definitiven 
Zielort gehört, zu welchem das Folgefahrzeug (2) 
mit Hilfe des Führungsfahrzeugs (1) geleitet und 
bei Bedarf geparkt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Führungsfahrzeug (1) 
und das Folgefahrzeug (2) zu einem Geschäftsbe-
trieb gehören, der ein Geschäftsfahrzeug als Folge-
fahrzeug (2) durch das Führungsfahrzeug (1) abho-
len und zu einem Zielort bringen lässt.

7. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Folgefahrzeug (2) einen 
Defekt oder Mangel aufweist, der bei Bedarf beho-
ben wird, bevor das Folgefahrzeug (2) durch das 
Führungsfahrzeug (1) virtuell abgeschleppt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Führungsfahrzeug (1) 
ein Wohnmobil ist, das einen Personenkraftwagen 
abschleppt, der das Folgefahrzeug (2) darstellt.

9. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass in dem Folgefahrzeug (2) 

mindestens eine passive Person transportiert wird 
beziehungsweise werden kann.

10. Softwarefunktion und/oder Computerpro-
grammprodukt, auf welchem ein Computerpro-
grammcode abgespeichert ist, wobei der Computer-
programmcode auf zumindest einem Computer 
derart ausführbar ist, dass der zumindest eine Com-
puter dazu veranlasst ist, das vorab beschriebene 
Verfahren auszuführen, wobei zumindest einer der 
Computer ein Bordcomputer des Folgefahrzeugs 
ist, der zur Kommunikation mit einem Bordcomputer 
des Führungsfahrzeugs eingerichtet ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen

7/7 Das Dokument wurde durch die Firma Luminess hergestellt.
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